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Ortsnamen

Wie sind die bei uns häufigen
Ortsnamen auf -ikon zu verstehen

Was uns heute als unverständliches
Anhängsel vorkommt, hatte in früherer

Zeit schon eine Bedeutung. Zolli-
kon zum Beispiel erscheint im Jahr
837 urkundlich als Zollinchovun, was
«ze den Zolling-hofun», bei den Höfen
der Zollinge, bedeutet. Die Zollinge
sind die Ansiedler, die sich um einen
Vorsteher oder Sippenältesten
namens Zollo zur Hofgemeinschaft
zusammengeschlossen hatten.
Die Endung -ing, die uns ja in vielen
Ortsnamen auf -ingen oder -igen
erhalten geblieben ist, bezeichnete dabei

die Abkunft oder die Zugehörigkeit
von Menschen zu einem

bestimmten Namensträger, hier eben zu
einem Zollo. Schaffhausisch Guntma-
dingen etwa heißt in alten Urkunden
Guntramingen, später Guntmaringen.
Es war die Siedlung eines Guntmar
oder Guntram, und die ihm zugehörigen

Mitsiedler hießen hier folglich
die Guntmaringe.
Das heutige Namengebilde auf
-ingen ist aus der Mehrzahlform des
dritten Falles entstanden, weil die
Ortsnamen früher im Volksmund fast
immer mit dem Vorwort «ze» zu)
verbunden waren: ze den Guntmaringen

(bei den Guntmaringen, bei den

Leuten des Guntmar). Ebenso bedeutete

Beggingen einst «bei den Leuten
des Bekko», Wilchingen «bei den
Angehörigen des Willico oder Wilcho»
usw. Besonders zahlreich sind diese
Namen im Kanton Schaffhausen und
in seiner Umgebung, weil die
Alemannen dieses Gebiet schon sehr
früh und verhältnismäßig dicht
besiedelt haben.
Zu solchen frühen Insassennamen,
die noch die benachbarten Siedlersippen

bezeichneten, bildete man bald
auch eigentliche Siedlungsnamen. So
Zolling-hofen. Im Lauf der Zeit schliff
sich dann der zweite Namensteil
immer mehr ab: -inghofen wurde zu
-ikofen, später meist zu -ikon
verstümmelt und damit unverständlich
gemacht. Alle echten -ikon-Namen
der östlichen Schweiz sind aus dieser
alemannischen Vorform -ing-hofen
erwachsen. Zum Beispiel heißt Effreti-
kon anno 745 Erpfratinchova, Rümi-
kon 829 Rumaninchovun, Wetzikon
1044 Wezzinchova. Oft sind die
Namen aber in den Urkunden bereits so
entstellt, daß der ursprüngliche
Personenname nicht mehr leicht erkennbar

ist: Rüschlikon lautet um 1155
Rouslinchoven; aber schon drei Jahre
danach, also 1158, heißt es Ruochse-
linchon.

Hans Forster

Wort und Antwort

«Chuchichäschtli» auf chinesisch
(Vgl. Heft 1, Seite 7 ff.)

Es schmälert die Verdienste des
Autors überhaupt nicht, wenn hierzulande

der Besitzer eines Bauerngütleins
dieses nicht als «seine Heimat»

bezeichnet, sondern etwas bescheidener
als «sys Heimetli», oder wenn auf

dem Wort «Glunggi» die ü-Tüpfli fehlen,

weil ein Berndeutscher sich eher
als ein «Glünggi» (Tolpatsch) vorkäme,

falls er unversehens in eine
«Glungge» (Pfütze) hineintrampelte.
Vielleicht sind die fehlenden Tüpfelchen

auf der Redaktion verlorengegangen.

Denn: diesem sprachbegabten
Verfasser muß ich für den inter-
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